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(54)  Winkelförmiger  Pfosten  für  einen  Gleissicherungszaun 

(57)  Ein  winkelförmiger  Pfosten  (2,3)  für  einen  mit 
Abstand  neben  offen  verlegten,  einen  T-förmigen  Fuß 
besitzenden,  Schienen  (1)  eines  Gleises  zu  errichtenden 
Sicherungszaun,  der  an  dem  freien  Ende  eines  etwa 
horizontal  unten  liegenden  Befestigungsschenkels  an 
den  T-förmigen  Fuß  mindestens  einer  der  beiden  Schie- 
nen  des  Gleises  anklemmbar  ist,  soll  schnell  und  funkti- 
onssicher  montierbar  und  zu  einer  späteren  Zeit 
wiederum  einfach  entfernbar  sein. 

Zu  diesem  Zweck  untergreift  der  an  der  mindestens 
einen  Schiene  befestigte  Befestigungsschenkel  (2)  den 
Fuß  der  mindestens  einen  Schiene  und  ist  mit  einem  fest 

daran  angebrachten  Greifer  (6)  an  einer  ersten  Seite  des 
Fußes  der  mindestens  einen  Schiene  von  seitlich  und 
oben  an  diesen  anlegbar,  während  die  Fixierung  des 
Befestigungsschenkels  von  der  zweiten  Seite  der  min- 
destens  einen  Schiene  durch  ein  an  dem  Befestigungs- 
schenkel  beweglich  angelenktes  die  zweite  Seite  des 
Fußes  der  Schiene  von  seitlich  und  oben  erfassendes 
Schnellverschlußmittel  (7,16)  gegeben  ist. 

Das  Schnellverschlußmittel  ist  insbesondere  ein 
arretierbarer  Schieber  (5),  wobei  die  Arretierung  bevor- 
zugt  durch  einen  Doppelgelenkhebel  (16)  erfolgt. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  winkelförmigen  Pfosten 
für  einen  Gleis-Sicherungszaun  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  .  s 

Ein  derartiger  winkelförmiger  Pfosten  soll  schnell 
und  funktionell  sicher  an  dem  Fuß  einer  Schiene  eines 
Gleises  befestigbar  und  zu  einer  späteren  Zeit  wiederum 
einfach  entfernbar  sein. 

Zu  diesem  Zweck  ist  der  gattungsgemäße  Pfosten  w 
mit  einer  Befestigungseinrichtung  mit  den  kennzeich- 
nenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1  ausgerüstet. 

Bei  dieser  erfindungsgemäßen  Ausführung  wird  der 
Pfosten  mit  seinem  Befestigungsschenkel  ein  Stück 
unter  der  Schiene,  an  der  er  zu  befestigen  ist,  hindurch-  is 
geführt.  Der  Befestigungsschenkel  wird  dabei  in  eine 
Lage  gebracht,  in  der  ein  an  diesem  befindlicher  fester 
Greiferden  Schienenfuß  von  einer  Seite  umgreift.  Ander 
anderen  Seite  des  Schienenfußes  befindet  sich  ein  an 
dem  Befestigungsschenkel  angelenktes  Schnellver-  20 
Schlußmittel  mit  einem  beweglichen  Greifer,  das  an  die 
andere  Seite  des  Schienenfußes  heranführ-  und  dort 
verspannbar  ist. 

Grundsätzlich  kann  das  an  dem  Befestigungs- 
schenkel  mit  dem  beweglichen  Greifer  angelenkte  25 
Schnellverschlußmittel  an  dem  freien  äußeren  Ende  lie- 
gen  oder  auch  ein  Stück  von  diesem  freien  Ende  ent- 
fernt. 

In  dem  zuerst  genannten  Fall  kommt  das  Schnell- 
verschlußmittel  mit  dem  beweglichen  Greifer  zwischen  30 
den  Schienen  eines  Gleises  zu  liegen,  während  der  feste 
Greifer  an  derjenigen  Seite  der  Schiene  angreift,  von  der 
der  Pfosten  nach  außerhalb  des  Gleises  absteht.  In  dem 
oben  als  zweites  genannten  Fall  befindet  sich  das 
Schnellverschlußmittel  mit  dem  beweglichen  Greifer  35 
dagegen  außerhalb  des  Gleises  an  derjenigen  Seite  der 
Schiene,  von  der  der  Pfosten  sich  nach  außerhalb  des 
Gleises  erstreckt.  Die  zuletzt  genannte  Ausführung  hat 
den  Vorteil,  daß  der  Befestigungsschenkel  lediglich  mit 
seinem  wenig  Raum  einnehmenden  festen  Greifer  unter  40 
der  Schiene  hindurchgeführt  werden  muß,  während  das 
in  der  Regel  einen  größeren  Bauraum  einnehmende 
Schnellverschlußmittel  mit  dem  beweglichen  Greifer 
außerhalb  des  Gleises  verbleiben  kann. 

Für  das  erfindungsgemäße  Schnellverschlußmittel  45 
gibt  es  verschiedene  mögliche  Ausführungsformen,  von 
denen  einige  besonders  zweckmäßige  Gegenstand  der 
Unteransprüche  sind. 

Danach  besteht  das  Schnellverschlußmittel  jeweils 
aus  einem  auf  dem  Befestigungsschenkel  bewegbaren  so 
Schieber  mit  einem  die  eine  Seite  des  Schienenfußes 
übergreifenden  mit  dem  Schieber  bewegbaren  Greifer 
und  einem  den  Schieber  in  seiner  Haltefunktion  fixieren- 
den  Arretiermittel. 

Dieses  Arretiermittel  kann  in  besonders  zweckmä-  ss 
ßiger  Weise  als  Klemmhebel  ausgebildet  sein,  wie  er 
bezüglich  eines  möglichen  Aufbaus  in  Anspruch  4  näher 
angegeben  ist.  Durch  die  dort  vorgesehene  exzentrisch 
gelagerte  Walze  läßt  sich  der  Schieber  durch  einfaches 
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Umlegen  des  Hebels  gegen  den  Befestigungsschenkel 
des  Pfostens  einerseits  leicht  verspannen  und  anderer- 
seits  ebenso  einfach  auch  wieder  aus  dieser  Verspan- 
nung  lösen. 

Ein  anderes  Arretiermittel  zur  Fixierung  des  Schie- 
bers  an  dem  Befestigungsschenkel  ist  eine  einfache 
Klemmschraube. 

Darüber  hinaus  kann  das  Arretiermittel  ein  durch 
den  Schieber  hindurch  in  an  dem  Befestigungsschenkel 
vorgesehene  Öffnungen  einführbarer  Stift  sein.  Die  Öff- 
nungen  zum  Einführen  des  Stiftes  in  den  Befestigungs- 
schenkel  sind  derart  in  verschiedenen  Abständen  von 
dem  festen  Greifer  des  Befestigungsschenkels  ange- 
bracht,  wie  es  unterschiedlich  breite  genormte  Schie- 
nenfüße  gibt.  Dadurch  ist  stets  ein  exakter  Formschluß 
zwischen  dem  Schienenfuß  und  der  Befestigungsein- 
richtung  des  erfindungsgemäßen  Pfostens  gegeben. 

Zur  Vermeidung  eines  ungewollten  Lösens  des 
Arretiermittels  durch  beispielsweise  Schienenerschütte- 
rungen,  wie  sie  von  darauf  fahrenden  Zügen  verursacht 
werden,  können  die  Arretiermittel  durch  Federn  in 
Schließstellung  gehalten  werden. 

Möglich  ist  es  ferner,  ein  ungewolltes  Lösen  dadurch 
zu  vermeiden,  daß  der  bewegliche  Schieber  über  eine 
gegenseitige  Verzahnung  an  dem  Befestigungsschenkel 
des  Pfostens  verschiebbar  ist. 

Auch  kann  der  Verschiebemechanismus  zwischen 
dem  Schieber  und  dem  Befestigungsschenkel  rätschen- 
artig  ausgebildet  sein  in  einem  solchen  Sinne,  daß  ohne 
Lösen  der  Rätschensperre  nur  eine  Verschiebung  in 
Schließrichtung  möglich  ist. 

Der  untere  Schenkel  des  Pfostens  verläuft  in  einem 
geringen  Abstand  zu  der  Schiene  zunächst  waagrecht 
und  erstreckt  sich  in  seinem  weiteren  Verlauf  in  einem 
geringen  spitzen  Winkel  gegenüber  der  Erdoberfläche. 
In  einem  größeren  Abstand  von  dem  Gleis  geht  der 
untere  Schenkel  des  Pfostens  in  einen  zweckmäßiger 
Weise  lotrecht  verlaufenden  Pfostenbereich  über. 

In  dem  geneigten  Bereich  ist  eine  teleskopartige 
Verschiebung  möglich,  wozu  der  Pfosten  insgesamt  aus 
zwei  Teilen  besteht,  nämlich  dem  unteren  Befestigungs- 
schenkel  mit  einem  geneigten  Teilbereich  und  einem  lot- 
rechten  Pfostenbereich  mit  ebenfalls  einem  hiervon 
ausgehenden  geneigten  Bereich.  Durch  die  teleskopar- 
tige  Verbindung  der  beiden  Teile  kann  der  Abstand  des 
lotrechten  Pfostenbereiches  von  dem  Gleis  variiert  wer- 
den. 

Das  eigentliche  Zaungeflecht,  das  ein  Kunststoff- 
netz  oder  eine  andere  Bahnenware  sein  kann,  befindet 
sich  bei  einem  fertigen  Sicherungszaun  allein  in  dem  lot- 
rechten  Pfostenbereich,  wo  dieses  Material  lösbar  ein- 
gehakt  ist. 

Durch  den  geneigten  Bereich  des  unteren  Schen- 
kels  des  Pfostens  können  in  dem  unter  dem  geneigten 
Bereich  liegenden  Boden  von  außerhalb  des  Zaunes 
Arbeiten  an  beispielsweise  dort  vorhandenen  Leitungs- 
kanälen  oder  Schächten  vorgenommen  werden.  Außer- 
dem  ist  der  Materialverbrauch  für  einen  Pfosten  durch 
den  geneigten  unteren  Schenkelbereich  geringer  als 
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dieser  bei  einem  insgesamt  rechtwinklig  zu  dem  lotrech- 
ten  Schenkel  verlaufenden  unteren  Befestigungsschen- 
kel  wäre.  Darüber  hinaus  wäre  eine 
Teleskopverschiebung  in  einem  ausschließlich  horizon- 
tal  verlaufenden  unteren  Schenkel  schwierig,  da  dieser 
sich  dann  teilweise  in  dem  Bodenbereich  befände.  In 
einem  solchen  Fall  müßte  für  eine  freie  Bewegbarkeit  im 
Teleskopbereich  Bodenmaterial  in  aufwendiger  Weise 
entfernt  werden. 

Der  mit  dem  beweglichen  Greifer  einen  Teil  bildende 
Schieber  des  Schnellverschlußmittels  kann  auch  über 
einen  zweiteiligen  Gelenkhebel  an  dem  Befestigungs- 
schenkel  angelenkt  sein. 

Zweckmäßigerweise  wirkt  auf  den  Gelenkhebel 
eine  Kraft  ein,  die  diesen  jeweils  in  einer  vorgebbaren 
geschlossenen  oder  geöffneten  Endposition  hält  und  bei 
einer  vorbestimmbaren  Zwischenlage  des  Gelenkhe- 
bels  ihre  Wirkrichtung  umkehrt. 

Diese  Kraft  kann  allein  durch  die  von  dem  Gewicht 
des  Gelenkhebels  ausgehende  Schwerkraft  bewirkt 
werden. 

Besonders  vorteilhaft  und  funktionssicher  ist  es 
jedoch,  diese  Kraft  durch  eine  Feder  auszuüben. 

Durch  eine  in  dem  vorgenannten  Sinne  auf  den 
Gelenkhebel  einwirkende  Kraft  ist  einerseits  eine 
sichere  Klemmwirkung  und  andererseits  eine  zwangs- 
weise  Offenstellung  des  Gelenkhebels  vor  der  Montage 
gewährleistet. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführung  nach  Anspruch 
12  wird  der  Schieber  sicher  in  seiner  geschlossenen 
Position  gehalten,  indem  das  Knickgelenk  in  diesem 
Zustand  eine  Lage  einnimmt,  aus  der  es  durch  horizon- 
tale  Krafteinwirkung  nicht  in  Öffnungsstellung  überge- 
hen  kann.  Darüber  hinaus  sorgt  die  Schwerkraft  des 
Hebels  noch  für  eine  zusätzliche  Sicherung  gegen  Öff- 
nen. 

Um  den  Gelenkhebel  praktisch  betätigen  zu  kön- 
nen,  ist  einer  der  beiden  Teile  dieses  Hebels  mit  einem 
Handgriff  versehen. 

Da  ein  Gelenkhebel  mit  einem  auf  dem  Befesti- 
gungsschenkel  fest  angeordneten  Anlenkpunkt  nur  zum 
Anklemmen  des  Befestigungsschenkels  an  eine 
bestimmte  Schienenfußbreite  geeignet  ist,  wird  der 
Anlenkpunkt  zweckmäßigerweise  längs  des  Befesti- 
gungsschenkels  zur  Erzielung  unterschiedlicher  Entfer- 
nungen  zum  Schienenfuß  verstellbar  ausgeführt. 

Für  eine  Befestigung  an  elektrisch  isolierten  Schie- 
nen  sind  die  einzelnen  Befestigungsschenkel  durch 
jeweils  eingebaute  Isolatoren  in  ihrer  in  Längsrichtung 
verlaufenden  elektrischen  Leitfähigkeit  unterbrechbar; 
das  heißt  der  lotrechte  Teil  des  Sicherungszaunes  ist 
elektrisch  gegenüber  der  Schiene  isolierbar. 

Bei  einer  weiteren  Ausführung  nach  den  Ansprü- 
chen  1  6  und  1  7  soll  ein  gattungsgemäßer  Pfosten  derart 
an  einer  Schiene  eines  Gleises  anzubringen  sein,  daß 
der  Bereich  zwischen  den  Gleis-Schwellen  möglichst  frei 
zugänglich  erhalten  bleibt. 

Zu  diesem  Zweck  sind  hier  an  der  Schiene  anzuset- 
zende  Greifer  des  gattungsgemäßen  Pfostens  nach  den 

kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  16  auszu- 
bilden. 

Bei  diese  Lösung  erstrecken  sich  die  Greifer  prak- 
tisch  nur  zu  einer  Seite  des  Befestigungsschenkels.  Mit 

5  der  anderen  Seite  liegt  der  Befestigungsschenkel  mög- 
lichst  dicht  an  einer  Schwelle  eines  Gleises  an. 

Ein  Freihalten  des  Raumes  zwischen  den  einzelnen 
Schwellen  eines  Gleises  ist  für  die  Durchführung  von 
Gleisbauarbeiten  bei  einem  montierten  Gleis-Siche- 

10  rungszaun  teilweise  unbedingt  notwendig.  Eine  solche 
Notwendigkeit  ist  beispielsweise  für  einen  Einsatz  von 
Gleisstopfmaschinen  gegeben,  da  bei  diesen  Greifer  in 
den  Raum  zwischen  den  einzelnen  Schwellen  frei  ein- 
greifen  können  müssen. 

15  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
Gegenstand  des  Anspruchs  17.  Bei  dieser  Ausführung 
kann  beispielsweise  der  fest  mit  dem  Befestigungs- 
schenkel  verbundene  Greifer  in  Schienenlängsrichtung 
breiter  ausgeführt  sein  als  der  gegenüber  liegende  ver- 

20  schiebbare  Greifer.  Denn  es  ist  teilweise  ausreichend, 
wenn  der  Pfosten  über  den  Befestigungsschenkel  haupt- 
sächlich  mit  einem  der  beiden  an  einer  Schiene  anset- 
zenden  Greifer  gegen  seitliches  Kippen  gesichert  ist. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
25  Zeichnung  dargestellt. 

Es  zeigen 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines  Gleis- 
Sicherungszaunes, 

Fig.  2  eine  Ansicht  eines  Pfostens  eines  Gleis- 
Sicherungszaunes  mit  einem  Klemmhebel- 
Schnellverschluß, 

30 

35  Fig.  3  eine  vergrößerte  Darstellung  des  Hebel- 
Schnellverschlusses  des  Pfostens  nach  Fig. 
2, 

Fig.  4  die  Ansicht  eines  Pfostens  mit  einem  Klemm- 
40  schrauben-Schnellverschluß, 

Fig.  5  die  Ansicht  eines  Pfostens  mit  einem  Schie- 
bebolzen-Schnellverschluß, 

45  Fig.  6  eine  Ansicht  auf  den  Bereich  des  Befesti- 
gungsschenkels  eines  Pfostens,  bei  dem  ein 
alternativer  AnWemm-Schnellverschluß 
geschlossen  ist, 

so  Fig.  7  eine  Ansicht  wie  in  Fig.  6  bei  geöffnetem 
Schnellverschluß, 

Fig.  8  eine  Ansicht  eines  Pfostens  in  einer  ähnli- 
chen  Ausführung  wie  nach  Fig.  6, 

55 
Fig.  9  eine  Draufsicht  auf  den  Pfosten  nach  Fig.  8. 

In  den  Darstellungen  der  Zeichnung  ist  teilweise 
jeweils  nur  eine  Schiene  eines  Schienenpaares  eines 

3 
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Gleises  dargestellt.  Die  zweite  Schiene  schließt  sich 
jeweils  links  neben  dem  abgebrochenen  Teil  der  einzel- 
nen  betreffenden  Zeichnungsfiguren  an. 

Der  Pfosten  des  Zaunes  besteht  jeweils  aus  zwei 
Teilen,  nämlich  einem  unteren  Befestigungsschenkel  2 
und  einem  lotrechten  Pfostenbereich  3,  in  dem  bahnen- 
förmiges  Zaunmaterial  befestigt  ist. 

Sowohl  der  Befestigungsschenkel  2  wie  auch  der 
lotrechte  Pfostenbereich  3  besitzen  gegenüber  der 
Waagrechten  geneigte  Bereiche.  Diese  Bereiche  der 
beiden  Teile,  das  heißt  der  Befestigungsschenkel  und 
der  lotrechte  Pfostenbereich,  sind  teleskopartig  ineinan- 
der  schiebbar  und  in  verschieden  ineinander  eingescho- 
benen  Lagen  arretierbar.  Die  Arretierbarkeit  wird  durch 
Bohrungen  in  den  ineinander  zu  schiebenden  Bereichen 
und  einen  in  diese  eingreifbaren  Sicherungsstift  4  gege- 
ben. 

Der  Befestigungsschenkel  2  besitzt  grundsätzlich  in 
der  Nähe  der  Schiene  1  ,  an  der  er  befestigt  werden  soll, 
einen  waagrecht  verlaufenden  Bereich. 

Der  Schnellverschluß  besteht  in  allen  dargestellten 
Fällen  aus  einem  Schieber  5  mit  verschiedenen  Arretier- 
mitteln.  Der  Schieber  5  ist  jeweils  in  dem  horizontalen 
Bereich  des  Befestigungsschenkels  2  verschiebbar.  Je 
nach  Ausführung  kann  ein  fester  Greifer  6,  der  fest  mit 
dem  Befestigungsschenkel  2  verbunden  ist,  mit  Entfer- 
nung  von  diesem  (Fig.  5)  oder  am  äußeren  Ende  des 
Befestigungsschenkels  2  liegen  (alle  anderen  Figuren). 
Der  fest  mit  dem  Befestigungsschenkel  2  verbundene 
Greifer  6  wird  jeweils  als  erstes  an  dem  Fuß  der  betref- 
fenden  Schiene  1  angesetzt.  Zu  diesem  Zweck  muß  bei 
allen  Ausführungsformen  das  freie  Ende  des  Befesti- 
gungsschenkels  unter  der  betreffenden  Schiene  1  hin- 
durchgeführt  werden. 

Bei  allen  Ausführungen  mit  Ausnahme  derjenigen 
nach  Fig.  5  muß  lediglich  der  feste  Greifer  6  zusammen 
mit  dem  angrenzenden  Teil  des  Befestigungsschenkels 
2  unter  der  Schiene  1  hindurchgeschoben  werden.  Der 
Schieber  5  bleibt  dagegen  vor  dieser  Schiene.  Zur  end- 
gültigen  Befestigung  des  Befestigungsschenkels  2  wird 
der  Schieber  5  mit  seinem  Greifer  7  auf  die  noch  freie 
Seite  des  Fußes  der  Schiene  1  aufgeschoben.  In  dieser 
Position  muß  der  Schieber  5  auf  dem  Befestigungs- 
schenkel  2  arretiert  werden.  Zu  diesem  Zweck  besitzt 
der  Schieber  5  bei  den  Ausführungen  nach  den  Fig.  1 
bis  3  einen  Klemmhebel  8.  Dieser  ist  über  eine  Walze  9 
verdrehbar  an  dem  Schieber  5  gelagert.  Die  Drehachse 
der  Walze  9  verläuft  quer  zur  Längsrichtung  des  Befesti- 
gungsschenkels  2.  Gelagert  ist  die  Walze  9  exzentrisch. 
Dadurch  ist  es  möglich,  diese  Walze  9  durch  Verschwen- 
ken  des  Klemmhebels  8  auf  dem  Befestigungsschenkel 
2  fest  zu  verklemmen. 

Um  ein  Lösen  des  Klemmhebels  8  aus  seiner 
Schließposition  zu  vermeiden,  ist  er  in  seiner  Schließ- 
stellung  durch  eine  Feder  10  in  Schließstellung 
gespannt.  Zum  Öffnen  muß  der  Klemmhebel  8  gegen 
die  Kraft  der  Feder  10  gespannt  werden.  In  Öffnungs- 
stellung  wird  der  Klemmhebel  8  durch  einen  Fallhaken 
1  1  gehalten. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  4  erfolgt  die  Arretie- 
rung  des  Schiebers  5  in  Schließstellung  durch  eine 
Klemmschraube  6. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  5  ist  das  Arretiermittel 
5  des  Schiebers  5  ein  hakenförmig  ausgebildeter  Bolzen, 

der  in  dem  Schieber  5  beweglich  geführt  in  Abstands- 
Bohrungen  innerhalb  des  Befestigungsschenkels  2  ein- 
rastbar  ist.  Die  Bohrungen  innerhalb  des  Befestigungs- 
schenkels  2  besitzen  gegenüber  dem  festen  Greifer  6 

10  einen  Abstand,  der  durch  verschiedene  mögliche  Brei- 
ten  des  Fußes  der  für  eine  Befestigung  in  Frage  kom- 
menden  Schienen  1  bestimmt  ist.  Um  ein  Lösen  des 
Bolzens  13  zu  vermeiden,  ist  dieser  durch  ein  Gummi- 
band  14  in  Schließstellung  vorbelastet. 

15  Bei  der  Ausführung  nach  den  Fig.  6  und  7  besteht 
ein  alternativer  Schnellverschluß  wiederum  aus  einem 
Schieber  5  mit  einem  an  den  Fuß  einer  Schiene  1 
anklemmbaren  beweglichen  Greifer  7  sowie  einem  an 
diesen  Schieber  5  und  einem  an  dem  Befestigungs- 

20  schenke!  2  verschiebbaren  Träger  1  5  jeweils  in  Achsen 
A  angelenkten  Gelenkhebel  16,  der  ein  zwischen  den 
Anlenkpunkten  liegendes  Knickgelenk  K  besitzt. 

An  dem  an  dem  Träger  15  angelenkten  Teil  des 
Gelenkhebels  16  ist  ein  Handgriff  17  vorgesehen.  Mit 

25  diesem  Handgriff  1  7  kann  der  Gelenkhebel  1  6  betätigt 
werden. 

In  Fig.  6  ist  der  Gelenkhebel  16  in  geschlossener 
und  in  Fig.  7  in  geöffneter  Position  dargestellt. 

In  geschlossener  Position  liegt  das  Knickgelenk  K 
30  des  Gelenkhebels  16  unterhalb  der  Achse  A  auf  dem 

Befestigungsschenkel  2  bzw.  dem  Träger  15  auf. 
Dadurch  ist  eine  sichere  Verschlußstellung  gewährlei- 
stet. 

An  dem  an  dem  Träger  15  angelenkten  Teil  des 
35  Gelenkhebels  16  greift  im  Bereich  des  Knickgelenkes  K 

eine  Zugfeder  1  8  an,  die  sich  an  dem  Träger  1  5  abstützt. 
Die  Position,  an  der  sich  die  Zugfeder  18  an  dem  Träger 
15  abstützt,  ist  so  gewählt,  daß  die  Zugfeder  18  im 
Gelenkhebel  16  entweder  in  Offen-  oder  in  Verschluß- 

40  Stellung  vorbelastet.  Zu  diesem  Zweck  kehrt  sich  die 
Kraftwirkung  des  Zugfeder  18  beim  Öffnen  und  Schlie- 
ßen  des  Gelenkhebels  16  in  einer  Zwischenstellung  zwi- 
schen  Offen-  und  Verschlußposition  um. 

Der  Träger  1  5  ist  auf  dem  Befestigungsschenkel  2 
45  längs  verschiebbar.  Zur  Arretierung  sind  in  den  Befesti- 

gungsschenkel  2  in  dem  Träger  15  jeweils  zur  Deckung 
bringbare  Bohrungen  19  vorgesehen,  durch  die  ein 
Sicherungsstift  20  einsteck-  und  dort  über  einen  Splint 
21  sicherbar  ist.  Die  Bohrungen  19  sind  abstandsmäßig 

so  derart  in  dem  Befestigungsschenkel  2  angebracht,  daß 
der  Träger  15  in  solche  Positionen  gebracht  werden 
kann,  die  notwendig  sind,  um  ein  Anklemmen  an  Schie- 
nen  1  mit  einem  jeweils  unterschiedlich  breiten  Fuß  zu 
ermöglichen.  Eine  entsprechende  Abstimmung  ist  ein- 

55  fach  möglich,  da  die  Schienenfußbreiten  genormt  sind. 
Zum  Anklemmen  an  elektrisch  isolierte  Schienen  1 

kann  in  dem  Befestigungsschenkel  2  ein  dessen  elektri- 
sche  Leitfähigkeit  in  Längsrichtung  trennender  Isolator 
22  eingebaut  sein.  Die  Lage  dieses  Isolators  22  befindet 
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sich  möglichst  nah  an  dem  hinter  dem  von  einer  Schiene 
1  abgewandten  Ende  des  Gelenkhebels  16.  In  dem  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  6  bis  9  liegt 
diese  Stelle  im  unteren  Teil  des  geneigten  Bereiches  des 
Befestigungsschenkels  2. 

Insbesondere  mit  der  Ausführung  eines  Schnellver- 
schlusses  nach  den  Fig.  6  und  7  ist  ein  einfaches  und 
funktionell  äußerst  sicheres  Anklemmen  eines  Pfostens 
an  eine  Schiene  möglich.  Hinzu  kommt,  daß  durch  eine 
zusätzliche  Federkraft,  mit  der  der  Schnellverschluß  bei 
dieser  Ausführung  in  Verschlußstellung  gehalten  wird, 
ein  Höchstmaß  an  Sicherheit  gegen  Lösen  erreichbar 
ist.  Weiterhin  vereinfacht  die  Federbelastung  den  Mon- 
tagevorgang,  da  der  Befestigungsschenkel  stets  mit 
geöffnetem  Schnellverschluß  unter  einer  Schiene  hin- 
durchführbar  ist.  Ein  ungewolltes  Verschließen  ist  prak- 
tisch  ausgeschlossen.  Das  Verschließen  geschieht  erst 
durch  eine  gewollte  Betätigung  des  Handgriffes  an  den 
Gelenkhebel. 

Bei  einer  Ausführung  nach  den  Fig.  8  und  9  sind  die 
Greifer  6  und  7  an  dem  Befestigungsschenkel  2  derart 
angebracht  und  ausgerichtet,  daß  sie  die  bei  montiertem 
Befestigungsschenkel  2  in  horizontaler  Richtung  ledig- 
lich  zu  einer  Seite  des  Befestigungsschenkels  in  Schie- 
nenlängsrichtung  abstehen.  Mit  der  anderen  Seite,  an 
der  die  Greifer  6  und  7  nicht  abstehen,  liegt  der  Befesti- 
gungsschenkel  mit  seinem  darauf  verschiebbaren 
Gelenkhebel  16  direkt  an  der  Seite  einer  Schwelle  23 
des  Gleises  an. 

Der  fest  an  dem  Befestigungsschenkel  2  vorgese- 
hene  Greifer  6  weist  eine  gabelförmige  Form  auf  und 
besitzt  eine  seitliche  Erstreckung  in  Schienenlängsrich- 
tung,  die  größer  ist  als  diejenige  des  Greifers  7. 

Durch  die  beschriebene  asymmetrische  Anordnung 
der  Greifer  6  und  7  an  dem  Befestigungsschenkel  2  des 
Pfostens  kann  der  Bereich  zwischen  den  Schwellen  23 
nahezu  vollständig  für  Bearbeitungszwecke  wie  insbe- 
sondere  eine  Gleisdurcharbeitung  freigehalten  werden. 
Für  solche  Arbeiten  müssen  beispielsweise  Gleisstopf- 
und  Richtmaschinen  sowie  Schotterpflüge  und  Planier- 
maschinen  einsetzbar  sein,  ohne  von  einem  Gleis- 
Sicherungszaun  behindert  zu  werden. 

Beim  Befestigen  eines  erfindungsgemäßen  Pfo- 
stens  ist  lediglich  jeweils  der  feste  Greifer  6  an  eine  Seite 
des  Fußes  einer  Schiene  anzulegen,  wozu  das  freie 
Ende  des  Befestigungsschenkels  2  unter  der  Schiene  1 
hindurchzuziehen  ist,  um  sodann  den  Schieber  5  in 
Schließposition  zu  bringen  und  mit  dem  Arretiermittel  zu 
fixieren.  Zum  Entfernen  des  Pfostens  muß  an  dem 
Schieber  5  lediglich  das  Arretiermittel  gelöst  werden. 
Eine  einfachere  Montage  und  Demontage  eines  solchen 
Zaunpfostens  ist  praktisch  nicht  vorstellbar. 

Patentansprüche 

1  .  Winkelförmiger  Pfosten  für  einen  mit  Abstand  neben 
offen  verlegten,  einen  T-förmigen  Fuß  besitzenden, 
Schienen  eines  Gleises  zu  errichtenden  Siche- 
rungszaun,  der  an  dem  freien  Ende  eines  etwa  hori- 

zontal  unten  liegenden  Befestigungsschenkels  an 
den  T-förmigen  Fuß  mindestens  einer  der  beiden 
Schienen  des  Gleises  anklemmbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  bei  an  der  mindestens  einen  Schiene  (1)  befe- 
stigtem  Befestigungsschenkel  (2)  dieser  den  Fuß 
der  mindestens  einen  Schiene  (1)  untergreift  und  mit 
einem  fest  daran  angebrachten  Greifer  (6)  an  einer 
ersten  Seite  des  Fußes  der  mindestens  einen 

10  Schiene  (1)  von  seitlich  und  oben  an  diesen  anleg- 
bar  ist,  während  die  Fixierung  des  Befestigungs- 
schenkels  (2)  von  der  zweiten  Seite  der  mindestens 
einen  Schiene  (1)  durch  ein  an  dem  Befestigungs- 
schenkel  (2)  beweglich  angelenktes  die  zweite  Seite 

15  des  Fußes  der  Schiene  (1)  von  seitlich  und  oben 
erfassendes  Schnellverschlußmittel  mit  einem  ver- 
schiebbaren  Greifer  gegeben  ist. 

2.  Pfosten  nach  Anspruch  1  , 
20  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Schnellverschlußmittel  mit  dem  bewegli- 
chen  Greifer  (7)  ein  längs  des  Befestigungsschen- 
kels  (2)  verschiebbarer  und  auf  diesem  arretierbarer 
Schieber  (5)  ist. 

25 
3.  Pfosten  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  dem  Schieber  (5)  als  Arretierungsmittel  ein 
schwenkbarer  Klemmhebel  (8),  eine  Klemm- 

30  schraube  (12)  oder  ein  in  Öffnungen  des  Befesti- 
gungsschenkels  (2)  eingreifender  Bolzen  (13) 
vorgesehen  ist. 

4.  Pfosten  nach  Anspruch  3, 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Klemmhebel  (8)  an  eine  quer  zur  Längsrich- 
tung  des  Befestigungsschenkels  (2)  in  dem  Schie- 
ber  (5)  exzentrisch  verdrehbare  Walze  (9) 
angebunden  ist. 

40 
5.  Pfosten  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 

che, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schieber  (5)  an  dem  Befestigungsschenkel 

45  (2)  über  eine  gegenseitige,  eine  Öffnungsbewegung 
insbesondere  hemmende,  Verzahnung  verschieb- 
bar  ist. 

6.  Pfosten  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
so  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Arretiermittel  als  Rätsche  ausgebildet  ist, 
die  ohne  Lösen  der  Rätschensperre  nur  ein  Schlie- 
ßen  des  Arretiermittels  erlaubt  oder  durch  die  Kraft 
eines  Spannmittels  (Feder  10  bzw.  Gummiband  14) 

55  in  Schließstellung  belastbar  ist. 

7.  Pfosten  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5 
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daß  der  Befestigungsschenkel  (2)  bei  einer  Befesti- 
gung  an  einer  Schiene  (1)  einen  seitlich  vom  Gleis- 
äußeren  abstehenden  waagrechten  Längenbereich 
aufweist,  an  den  sich  ein  in  spitzem  Winkel  nach 
oben  geneigter  Übergangsbereich  bis  zu  einem  im  5 
wesentlichen  lotrecht  verlaufenden  Pfostenbereich 
(3)  anschließt. 

8.  Pfosten  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  10 
daß  die  Länge  des  geneigten  Übergangsbereiches 
variierbar  ist,  wobei  der  Übergangsbereich  zur  Ver- 
änderbarkeit  seiner  Länge  vorzugsweise  teleskop- 
artig  ausgebildet  ist. 

15 
9.  Pfosten  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schieber  (5)  mit  dem  daran  befindlichen 
beweglichen  Greifer  (7)  über  einen  zweiteiligen 
Gelenkhebel  (1  6)  an  dem  Befestigungsschenkel  (2)  20 
angelenkt  ist. 

gegenüber  der  zugehörigen  Schiene  (1)  veränder- 
bar  ist. 

15.  Pfosten  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  elektrische  Leitfähigkeit  des  Befestigungs- 
schenkels  (2)  durch  einen  eingebauten  den  Befesti- 
gungsschenkel  (2)  quer  auftrennenden 
zwischengeschalteten,  insbesondere  aus  elasti- 
schem  Material  bestehenden,  Isolator  (14)  unter- 
brochen  ist. 

16.  Pfosten  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  an  der  Schiene  (1)  anzusetzenden 
Greifer  (6,  7)  des  Befestigungsschenkels  (2)  in  an 
der  Schiene  (1)  montiertem  Zustand  sich  horizontal 
zu  beiden  Seiten  des  Befestigungsschenkels  (2) 
ungleich  weit  erstrecken. 

1  0.  Pfosten  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  den  Gelenkhebel  (16)  eine  Kraft  einwirkt,  25 
die  diesen  in  einer  vorgebbaren  geschlossenen 
und/oder  geöffneten  Endposition  zu  halten  versucht 
und  bei  einer  vorbestimmbaren  Zwischenlage  des 
Gelenkhebels  (16)  ihre  Wirkrichtung  umkehrt. 

30 
1  1  .  Pfosten  nach  Anspruch  1  0, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  auf  den  Gelenkhebel  (16)  einwirkende  Kraft 
die  von  dessen  Gewicht  ausgehende  Schwerkraft 
oder  eine  Federkraft  ist.  35 

1  7.  Pfosten  nach  Anspruch  1  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  der  fest  mit  dem  Befestigungsschenkel  (2) 
verbundene  Greifer  (6)  auf  derjenigen  Seite  mit  der 
größten  seitlichen  Erstreckung  eine  größere  längs 
der  Schiene  (1)  verlaufende  Seitenerstreckung  auf- 
weist  als  der  bewegliche  Greifer  (6). 

1  2.  Pfosten  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gelenkhebel  (16)  an  seinen  Enden  in 
jeweils  einer  horizontalen  Achse  (A)  an  einerseits  40 
dem  Schieber  (5)  und  andererseits  dem  Anlenkbe- 
reich  des  Befestigungsschenkels  (2)  angelenkt  ist 
und  ein  zwischen  den  Enden  liegendes  Knickgelenk 
(K)  besitzt,  das  bei  geschlossenem  Schieber  (5) 
geringfügig  lotrecht  unterhalb  der  Achse  (A)  an  dem  45 
Befestigungsschenkel  (2)  aufliegt  und  sich  bei  geöff- 
netem  Schieber  (5)  oberhalb  dieser  Achse  (A)  befin- 
det. 

13.  Pfosten  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprü-  so 
che  9  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  einem  der  beiden  Teile  des  Gelenkhebels 
(16)  ein  Handgriff  (17)  vorgesehen  ist. 

55 
14.  Pfosten  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Entfernung  des  Anlenkpunktes  des  Gelenk- 
hebels  (16)  auf  dem  Befestigungsschenkel  (2) 
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